
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

___________________________    __________________________ 
Verbandsvorsteher            Vorsitzender  

                                                                                   der Verbandsversammlung 
 

Nummer: 5/31/25 

Datum: 12.11.2025 

Abteilung Verbandsvorsteher 
 Herr Hauptvogel 

 
Vergabe einer Bauleistung –  

Ersatzneubau TWL WW Oschätzchen – Elsterwerda 3. BA 2. TA  
 

Beschluss: 
 

Die Verbandsversammlung ermächtigt den Vorsitzenden der Verbandsversammlung, Herrn 
Terne, sowie den Verbandsvorsteher, Herrn Hauptvogel, auf Grundlage des Ergebnisses der 
noch abzuschließenden Ausschreibung zum Bauvorhaben „Ersatzneubau Transportleitung 
Trinkwasserleitung WW Oschätzchen nach Elsterwerda, 3. BA 2. TA“ im Rahmen eines 
Eilverfahrens die entsprechende Vergabe vorzunehmen und den Zuschlag zu erteilen. 
 
Die Eilentscheidung ist der Verbandsversammlung in ihrer der Vergabe nächstfolgenden Sitzung 
zur Bestätigung vorzulegen. 
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Begründung: 
 

Im Zusammenhang mit den Versorgungsunterbrechungen in den Jahren 2018-2024 im 
Großraum Elsterwerda, fanden umfängliche Untersuchungen durch beauftragte Dritte 
(TÜV-Nord) statt bzw. wurden materielle und organisatorische Eigenvorsorgemaßnahmen 
durch den Verband selbst getroffen.  
 
Die Transportleitung zur Trinkwasserversorgung, Förderrichtung Elsterwerda, ist sehr stark 
von Inkrustationen betroffen, Materialbeschaffenheit und Lebensdauer sind stark 
beeinträchtigt. Ständige Rohrbrüche, zuletzt 2024 machen die Kompletterneuerung der 
Transportleitung erforderlich. Nach Fertigstellung des 2. BA’s im Sommer 2024 und der 
mittlerweile eingetretenen Bauverzögerung von über einem Jahr ist geplant, den 3. BA 2. 
TA bereits im März 2026 zu beginnen und im II. Quartal 2026 fertigzustellen. 
 
 
Die Finanzierung wird durch vorhandene Eigenmittel und durch eine Kreditaufnahme 
gedeckt.  
 
Damit die geplanten Baudurchführung frühzeitig im Jahr 2026 beginnen kann, um so den 
eingetretenen Bauverzug zu kompensieren, wird der Vorsitzende der 
Verbandsversammlung gemeinsam mit dem Verbandvorsteher beauftragt, die Bauleistung 
für den zweiten Teilabschnitt des 3. BA’s zu beauftragen. Der Auftrag kann jedoch erst 
nach Abschluss des laufenden Vergabeverfahrens (vor. 12/25 – 01/26 / Baubeginn ab 
03/2026) an den wirtschaftlichsten Bieter zur Durchführung der Bauleistung erfolgen. Die 
Bestätigung wird später durch die Verbandsversammlung nachgeholt. 
 
Im Wirtschaftsplan des WAVE sind für das Jahr 2025 für diese Maßnahme 1.600 T€ 
vorgesehen. 
 
 


